
LEISTUNGSERKLÄRUNG 
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/20111 
(Bauproduktenverordnung) 

 

 
 
 
1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: 
 
Werkputzmörtel nach Eignungsprüfung 
 
2. Typen, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur 
Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4: 
 
KALKOpor Grundputz/Vorspritz 
 
3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene 
Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten 
technischen Spezifikation: 
 
Normalputzmörtel GP für die Verwendung als Außen- und Innenputz auf 
Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden 
 
4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift 
des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5: 
 

Bautenschutz Buschek GmbH 
St. Margarethner Strasse 69 
7011 Siegendorf 
Österreich 
Tel.: +43(0)2687/42717, Fax DW 15 
Mail: office@buschek.at 
www.buschek-putze.at 
 
5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den 
Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist: 
entfällt 
 
6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit 
des Bauprodukts gemäß Anhang V: 
AVCP-System 4 
 
7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer 
harmonisierten Norm erfasst wird: 
ÖNORM EN 998-1 
 

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine 
Europäische, technische Zulassung erteilt wurde:  
entfällt 
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9. Erklärte Leistung 
 
 
Wesentliche Merkmale Leistung Harmonisierte technische 

Spezifikation 

Brandverhalten A1  
 
 
 
ÖNORM EN 998-1:2010 

Wasseraufnahme W2 

Wasserdampfdurchlässigkeit µ ≤ 6 

Haftfestigkeit in N/mm² > 0,08N /mm 
bei Bruchbild 
A, B oder C 

Wärmeleitfähigkeit W/mK 
(Tabellenwerte) 
Wärmeleitfähigkeit P=50% 
Wärmeleitfähigkeit P=90% 

 
 
≤ 0,44 
≤ 0,50 

Dauerhaftigkeit NPD 

Gefährliche Substanzen NPD 

 
NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (no performance determined) 

 
Wenn gemäß den Artikeln 37 und 38 die Spezifische Technische Dokumentation 
verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt: 
entfällt 
 
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der Leistung 
nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der 
Hersteller gemäß Nummer 4. 
 
 
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von: 
 
 
 
 
Siegendorf, 18. Juni 2018       
 
        Alfred Buschek GF 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage zur Leistungserklärung gemäß Art. 6 (5) der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und Verordnung (EG) Nr. 
1907/2006 
(REACH), Artikel 31 oder Artikel 33 
 
1. (31) Sicherheitsdatenblatt: KALKopor Grobputz/Vorspritz 
2. (33) Information über besonders Besorgnis erregende Stoffe: nicht zutreffend   
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